
 

 

Erforderliche Unterlagen bei einem Antrag für eine Gaststättenerlaubnis gemäß § 2 GastG 

benötigte Unterlagen erhältlich hier 

Personalausweis (Kopie) Kann vor Ort erstellt werden - 

Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage 

bei einer Behörde 

Bürgerbüro des Wohnortes Halterner Straße 5, Zimmer 23, 

Tel. 0 23 62 - 66 38 11 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur 

Vorlage bei einer Behörde 

Bürgerbüro des Wohnortes s.o. 

Auskunft in Steuersachen Finanzamt des Wohnortes u. 

evtl. vorhandenen Betriebes 

Finanzamt Marl, Brassertstr. 1, 

45768 Marl, Tel. 0 23 65 - 516 0 

Steuerbescheinigung der Gemeinde Amt für kommunale Finanzen Halterner Straße 5, Zimmer 330/331, 

Tel. 0 23 62 - 66 35 80 

Auszug aus der Schuldnerkartei 

über das Vollstreckungsportal der Länder gemäß § 882b 

ZPO 

Nur über Internet erhältlich: 

 

www.vollstreckungsportal.de 

 

 

Pachtvertrag (Kopie), 

bei Eigentümern Grundbuchauszug 

Verpächter 

Amtsgericht des Wohnortes 

Amtsgericht, Alter Postweg 36, 

46282 Dorsten, Tel. 02362 - 2 00 80 

Unterrichtungsnachweis im Gaststätten-

gewerbe gem. § 4 I GastG (Kopie) 

Industrie- und Handelskammer 

(www.ihk-nordwestfalen.de) 

IHK, 45894 Gelsenkirchen-Buer, 

Rathausplatz 5, Tel. 02871 9903611 

Bescheinigung nach Infektionsschutz- 

gesetz für Personen, die mit der Zuberei-

tung/Abgabe von Speisen beschäftigt sind 

Gesundheitsamt 

(www.kreis-re.de) 

Kreis Recklinghausen, 

Kreisgesundheitsamt 

Tel. 0 23 61 - 53 21 31 

 
Handelsregisterauszug  

bei juristischen Personen (GmbH usw.) 

Amtsgericht (Sitz der Firma) Amtsgericht Gelsenkirchen 

Tel.  02 09 - 38 80 

Zeichnerische Unterlagen (Bauvorlagen) 

2-fach: Grundrisszeichnungen, Maßstab 1 : 100 
(für alle Räume u. Nebenräume), Flächenberechnungen, 

Baubeschreibungen, Schnittzeichnungen 

Vermieter oder 

Bauordnungsamt 

 

Bauordnungsamt 

Halterner Straße 5, Zimmer 310 

 

Auszug aus der Liegenschaftskarte 

oder amtlichen Lageplan 1 : 500 

Vermessungsamt Vermessungsamt – Auskunft 

Halterner Straße 5, Zimmer A232 

 

Beantragung durch EU-Bürger 

- Europäisches Führungszeugnis 

-  Und Gew. Zuverlässigkeit aus dem 

Herkunftsland 

-Bürgerbüro des Wohnortes 

-Zuverlässigkeitsnachweis aus dem Herkunftsstaat in beglaubigter 

Kopie und beglaubigter deutscher Übersetzung. Entweder übers 

zuständige Konsulat oder durch Behörden im Herkunftsort beantragen; 

ggf. Ersetzung durch Versicherung an Eides statt oder ähnliche 

Handlungen. 

400 -    600 € (Übernahme)   

800 - 1.200 € (Neuerrichtung)   

WEITERE KOSTEN:  200,00 € für eine vorläufige Erlaubnis, 26 € für die Gewerbeanmeldung 

HINWEIS: Eine vorläufige Erlaubnis gemäß § 11 GastG kann nur bei einer Gaststättenübernahme erteilt werden, wenn 
das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezentralregister vorliegen und die Gaststätte nicht länger als ein Jahr 
abgemeldet ist. 

 

Rückfragen an: Ordnungs- und Rechtsamt, ordnungsamt@dorsten.de, Tel. 02362/66-3765 Herr Schaak 

mailto:ordnungsamt@dorsten.de

